
 
 

 
 
 
 

 
Herrn Oberbürgermeister 
Belit Onay 

R a t h a u s 
Trammplatz 2 
30159 Hannover 16. November 2020 

 
 
A n f r a g e gem. § 14 der Geschäftsordnung des  
 Rates der Landeshauptstadt Hannover 

 in die nächste Ratsversammlung 

 
Neutralitätspflicht kommunaler Amtsträger 

 

Auch Äußerungen kommunaler Amtsträger unterliegen dem Neutralitätsgebot. So sind ihren 
Verlautbarungen – die im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs grundsätzlich 
möglich sind – Grenzen gesetzt. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages 

hält hierzu fest: „Äußert sich ein Amtsträger zugunsten der eigenen oder zu Lasten einer an-
deren Partei, so stehen seiner Äußerungsbefugnis Art. 21 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG 
gegenüber. Aus Art. 21 Abs. 1 GG wird das Recht der Parteien abgeleitet, gleichberechtigt an 

der politischen Willensbildung teilnehmen zu können.“ (Politische Äußerungen von Hoheits-
trägern, Ausarbeitung WD 3 - 3000 - 074/18) 
 
2017 stellt das Bundesverwaltungsgericht dies ebenfalls noch einmal klar: „Amtliche Äuße-

rungen eines kommunalen Amtsträgers im politischen Meinungskampf sind nur innerhalb 
des ihm zugewiesenen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs zulässig.“ Jedoch: „Eine inhalt-
liche Positionierung sei dem Bürgermeister dagegen verwehrt, wenn sich diese auf eine 

politische Partei oder Wahlbewerber beziehe. Im Verhältnis zu den gemäß Art. 21 GG beson-
ders geschützten Parteien müsse die Verwaltung strikte Neutralität wahren. Ein inhaltlicher 
Diskurs sei dem Bürgermeister in diesen Fällen nicht erlaubt.“ (BVerwG, Urteil vom 13. Sep-

tember 2017, Az. 10 C 6/16) 
 
 
 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 

 
1. Davon ausgehend, dass das auch bundesgerichtlich und höchstrichterlich untermau-

erte Neutralitätsgebot der Verwaltung bekannt ist, wie und in welcher Weise wird das 

Spitzenpersonal der Landeshauptstadt Hannover diesbezüglich sensibilisiert und 
möglicherweise geschult? 

 

2. Hält die Verwaltung dieses Gebot für ein leitendes Prinzip und im Hinblick auf die 
Chancengleichheit der politischen Parteien und Gruppierungen wie sie sich aus dem 
Grundgesetz ergibt für wichtig und in welcher Weise verschafft sie diesem in der Lan-

deshauptstadt Geltung? 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_21.html
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201700971&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE201700971&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint


 

 

 

 
 

3. Wie beurteilt und ordnet die Verwaltung vor diesem Hintergrund die Äußerungen des 

Oberbürgermeisters in einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern des Kurt-
Schwitters-Gymnasiums ein, in denen er auf eine mögliche Neuregelung der Mehr-
heitsverhältnisse im Rat nach der nächsten Kommunalwahl verwiesen und der 

Hoffnung Ausdruck gegeben hat, dass es „eine noch größere Zustimmung zu den Plä-
nen der autofreien Innenstadt“ geben könnte, wenn Bündnis 90/Die Grünen in dieser 
Wahl mehr Stimmen erhielte? 

 
 
 
Jens Seidel 

Vorsitzender 


